












 

 

Handlungsempfehlung zur Bergung von Wildschweinen im Straßenbereich 
Stand: 12/2018 

 

 

 

Seuchenfreie Zeit/ 

im Seuchenfall außerhalb der Restriktionsgebiete1 

 

Seuchenfall (amtliche Feststellung des ASP-Ausbruchs) 

im Seuchenfall innerhalb der Restriktionsgebiete 

Unfallwild2 
Schutzaus- 

rüstung 
Unfallwild 

Schutzaus- 

rüstung 

Autobahnen, autobahnähnliche 

Straßen 
Die Bergung erfolgt nach der gängigen Praxis. 
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- Umgehende Bergung und Beseitigung aus dem Gefahrenbereich 

der Straße. 

- Direkten Hautkontakt mit dem Tierkörper vermeiden. 

- Fundort notieren und fotografieren. 

- Transport zur Verwahrstelle durch AM/SM nur nach Absprache mit 

dem Veterinäramt. 
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Bundes- und Landesstraßen 

(Kreisstraßen3) 
Die Bergung erfolgt nach der gängigen Praxis. 

Kerngebiet: Die Bergung und der Transport erfolgt durch das Veteri-

näramt. 

Gefährdetes Gebiet/Pufferzone: Wildschwein an geeignete Stelle im Nah-

bereich des Fundorts außerhalb des Gefahrenbereich der Straße ablegen 

zur Beprobung. Falls keine zeitnahe Beprobung und Bergung durch das 

Veterinäramt sichergestellt werden kann, absichern. 

Meldepflicht der AM/SM an 

JAB4 Veterinäramt und nachrichtlich JAB. Probenahme durch 

Entscheidung über die Bergung 

Transport zur Verwahrstelle5 Der Transport erfolgt nach der gängigen Praxis. Durch Veterinäramt oder JAB. 

Bergungs- bzw. Transportbehälter Transport nur in auslaufsicheren Behältnissen (keine Gitterkörbe). 

Entsorgung 
Aufgrund der gegenwärtigen Gefahr der Seucheneinschleppung sind die Wildschweine der unschädlichen Beseitigung zuzuführen (kein dauerhaftes seitliches 

Ablegen z.B. an der Böschung). 

Reinigung Bestehende Regelungen/ Hygienestandards sind einzuhalten. 

Desinfektionsmittel (z.B. 2%ig Venno Vet 1 super). 

Nach Beendigung und Bergung: Reinigung und Desinfektion der verwendeten Materialien, 

Gerätschaften und Fahrzeuge (v.a. Räder, Radkasten). 

Reinigung und Desinfektion der Schuhe, Overall in dicht verschließbare Plastikbeutel entsor-

gen. 

 

 

                                                           
1 Restriktionsgebiet: tierseuchenrechtlich reglementiertes Gebiet (gefährdetes Gebiet inkl. Kerngebiet, Pufferzone) 
2 Unfallwild: ein verendetes Tier infolge äußerer, verkehrsbedingter Gewalteinwirkung 
3 Im Interesse einer einheitlichen Handhabung wird den Stadt- und Landkreisen das gleiche Vorgehen für die Straßen in ihrer Baulast empfohlen. 
4 JAB: Jagdausübungsberechtigter 
5 Im gefährdeten Gebiet und der Pufferzone sind die Tierkörper zu einer von der Behörde bestimmten Stelle zu bringen. 


